
10. und 11. Juli 2025

Direktor für Patienten- und Pflegemanagement
Personalvorstand



12.00 – 12.30 Uhr

Come Together mit Mittagssnack

12.30 Uhr

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

12.35 Uhr

Vorstellung UKE und Blitzlicht Personalpolitik

13.00 – 15.30 Uhr (mit Pause und Wegezeiten)  

Deep Dive UKE

15.30 – 17.00 Uhr  

DKG meets VPU (Prof. Dr. Henriette Neumeyer)

18.30 – 23.00 Uhr

BBQ im UKE-Restaurant

Erikahaus | 10. Juli 2025| 12.00 – 17.00 Uhr



Direktor für Patienten- und Pflegemanagement
Personalvorstand

Joachim Prölß | Anja Bruhns | Katharina Gerkens

Blitzlicht UKE - Personalstrategie



Körperschaft des öffentlichen Rechts 
der Freien und Hansestadt HamburgUKE



Der Vorstand des UKE

Ärztlicher Direktor

Vorstandsvorsitzender

Prof. Dr. Christian Gerloff

Kaufmännische Direktorin 

Corinna Wriedt, MBA

Direktor für Patienten-

und Pflegemanagement

Joachim Prölß

Dekanin

Prof. Dr. Blanche 
Schwappach-Pignataro



> 16.000 
Mitarbeitende, 
> 70% Frauen

128.000 
Patient:innen

in den 
Notaufnahmen

ca. 1,7 Mrd. 
Gesamtumsatz

ca. 3.500 
Studierende 

78 Kliniken 
und Institute in 

13 Zentren

16 Tochter-
gesellschaften

ca. 1.000 
Auszubildende

570.000 
Patient:innen
davon knapp 
100.000 stat. 
in ca. 2.000 

Betten



Konzernstruktur UKE | Die UKE-Familie



Zukunftsplan Phase 1 bis 2026

1. Neubau Martini-Klinik (06/2024)
(Prostatakrebs-Zentrum)

2. Neubau Campus Forschung II (11/2024)

3. Neubau O 60/Herz- und Gefäßmedizin (2.Q 2026)



Zusammenarbeit Vorstand



Organigramm Vorstand



Organigramm Direktion für Patienten- und Pflegemanagement



am Anfang war das Leitbild…



Exzellente Patient:innenversorgung bei 
hoher Mitarbeitendenzufriedenheit

Das UKE –
leuchtet von innen und 

strahlt nach außen wie ein Leuchtturm

Unser Exzellenzmodell Wissensmanagement
& Innovation fordern 
und fördern

Evidenzbasiertes
Handeln

Kontinuierliche
Qualitätssicherung

Führung auf 
Augenhöhe

Interprofessionelle
Zusammenarbeit

Offene
respektvolle
Kommunikation



Zahlreiche Normen und Werte für das UKE



Beschäftigtenorientierte Personalpolitik im UKE unter dem internen Label

Leitbild/Führungsverständnis



Grundsätze der UKE - Personalstrategie und -politik

Top Down/

maximale 

Unterstützung 

durch Vorstand

Teil der 

gesamten 

Unternehmens-

kultur

Systematisch –

Aktivitäten 

bündeln

Beschäftigte und 

alle relevanten 

Gruppen werden 

intensiv beteiligt

Kontinuierliche 

Weiter-

entwicklung

Erfolg und 

Wirksamkeit 

werden 

kontinuierlich  

gemessen



Partizipative Struktur der Personalpolitik



Aktuelle Themenübersicht



INside - Outside

AG Gesundheit

Stetige Weiterentwicklung der Maßnahmen/Angebote in den AGs/UAGs - Geschäftsordnung UKE INside, ÜAG Kennzahlen, ÜAG Marketing, ÜAG Diversity

Relaunch UKE INsideUKE INside
Arbeitgebermarketing/Personalmarketing

„Willkommen am Puls der Zeit“

AG BBFF 

AG Führung & 

Qualifizierung 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20222020 2021 2023 2024

von intern                   Arbeitgeberattraktivität                            nach extern

AG Kampagne I  

Personalgewinnung und -bindung 

Interne Arbeitgebermarke „UKE INside“ interne und externe Arbeitgebermarke

AG Kampagne II

„Immer besser. Fürs Leben“

Entwicklung braucht einen langen Atem

2025



Wirksamkeit kontinuierlich messen

https://intranet.uke.de/uke-inside/struktur-und-gestaltung/inside-kennzahlen/index.html


Maximale Transparenz über Dash-Boards

https://dash.uke.de/dash/index.php?tab=Bettenbelegung&oe%5b%5d=&daterange=


UKE PULS 2024

Zufriedenheit der Mitarbeitenden regelmäßig messen



UKE PULS 2024

Zufriedenheit der Mitarbeitenden regelmäßig messen



Arbeiten 5.0 
Individuelle Flexibilisierung der Arbeitszeiten

AZUBI – Ausbildung mit Zukunft bieten
Der Pflegenachwuchs im Mittelpunkt

Diagnose INside
Mitarbeitendenzufriedenheit frühzeitig erkennen

Stress -und Traumaprävention
Sichere Begleitung durch Krisen

Fördersumme rd. 6,13 Mio €  

Projekt Pflashboard
Mit Kennzahlen Qualität verbessern

Projekt KOMPAT
Patientenorientierte Kommunikation

Projekt Topfit Gesundheits-APP
Eine UKE-APP zur Förderung der Gesundheit

Zusammenarbeit in der klinischen Praxis (ZiP)
Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit

UKE erhält über 9 Mio. Euro für Förderprojekte für  

Fördersumme rd. 1,7 Mio €  

Gesundheit internationaler Pflegefachpersonen

Zeitfresser:innen
im klinischen Alltag

Generationenvielfalt - Projekt „Schlumpf“
Schlummernde Potenziale finden

BeGeKo-Care (DAK) | 410.000€
Entwicklung einer hybriden Intervention zur Förderung der 
bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz von Pflegefachpersonen

Vier-Tage-Woche im Krankenhaus | 40.000 €

Erforschung und partizipative Gestaltung sozio-technischer Arbeitsabläufe 
bei der (Re-)Organisation von Arbeit, Kommunikation und Digitalisierung

Ortungssystem für Patient:innen | 600.000 €

Innovationsprogramm BM für Wirtschaft und Klimaschutz



Große Preise – UKE INside - ein Alleinstellungsmerkmal





Beschäftigtenorientierte 
Personalpolitik

Stärkung der Arbeitgebermarke/

Personalmarketing

Personalstrategie im UKE von innen nach außen und umgekehrt



https://jukebox.uke.de/

https://jukebox.uke.de/
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30„Deep Dive UKE“
Innovationsstation 4B

“Durch innovative Technologie
zur optimalen Versorgung”

Pre-Admission Unit (PAU)

„Maximale Patient:innen-
zufriedenheit durch 
Prozessoptimierung“

Klinik für Intensivmedizin

„10 Stationen oder die Frage, 
was Kombi-Stopper mit 
Standardisierung zu tun 

haben“

Zentrale Notaufnahme

„360° - ein virtuelles 
Einarbeitungstool“

„Das Konzept des 
Hebammenkreißsaals“



Infos und Kontakt: j.proelss@uke.de



Zukunft der 
Krankenhausversorgung – wie 
geht es nach der Wahl weiter?
Hamburg, 10. Juli 2025 | Prof. Dr. Henriette Neumeyer



DISKUTIEREN. ENTSCHEIDEN. HANDELN.

Einflussfaktoren auf die (zukünftige) Versorgung

Demographischer 
Effekt einer älter 
werdenden 
Bevölkerung

Medizinisch-
technischer 
Fortschritt

Fachkräftemangel

Finanzielle 
Limitationen

Bürokratie
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v. a. 
strukturschwache 
Regionen

Stärkung von 
Gesundheits-
kompetenz, 
Prävention & 
Gesundheits-
förderung
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Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser 
ist weiterhin angespannt

DKGev.de, Stand: 04. Juli 2025 12:26 Uhr

Insolvenzen werden Realität (2024: 30 Standorte)

DKI Krankenhaus-Index – Frühjahrsumfrage 2025
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Krankenhausreform
Gesetzliche Anpassungen der Krankenhausreform bis zum Sommer 2025

„Wir entwickeln eine qualitative, bedarfsgerechte und praxistaugliche Krankenhauslandschaft 
aufbauend auf der Krankenhausreform der letzten Legislaturperiode fort und regeln dies 
gesetzlich bis zum Sommer 2025.“ (Z. 3440-3442)

▪ Ausnahmen für die Sicherstellung im ländlichen Raum

▪ Mögliche Anpassungen bei den Vorgaben der LG, zu Fach-
kliniken, belegärztlicher Versorgung

▪ Fristen werden angepasst, neutrales Jahr 2027

▪ Vorhaltevergütung wird in der aktuellen Form von uns 
abgelehnt
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Eckpunkte des KHVVG

Gesetz zur Verbesserung der Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur 
Reform der Vergütungsstrukturen

Ziele: 

• Reform der Versorgungsstrukturen & qualitativ hochwertige Versorgung

• Angebote der Leistungen konzentrieren & medizinische Expertise bündeln 

• Finanzierung über Transformationsfonds 50 Mrd. € (2026-2035)

• Wesentliche Regelungen: 

 → Vorhaltefinanzierung 

 → Leistungsgruppensystem → Sicherstellung der Gesundheitsleistungen über spezialisierte Kliniken

 → Sektorenübergreifende Versorgung

effiziente Gestaltung der 
Krankenhausversorgung
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2025 2026 2027 2028 2029 2030

Einführung der Vorhaltevergütung 

Selbst- 
verwaltung

Kranken- 
häuser

Ab Konvergenzphase
▪ Vorhaltebudget
▪ LG vergütungsrelevant
▪ Keine LG = Keine Vergütung 

(Ausnahme Notfall)

Volle Budgetwirkung der 
Vorhaltevergütung

InEK: Ermittlung der 
Vorhaltevergütung bis 

30. November

InEK: Bescheid über  
Vorhaltevolumina bis   

10. Dezember

InEK:  Zuordnung der Fallzahlen 
pro LG und Standort sowie 

Information über Einhaltung der  
Mindestvorhaltezahlen 

bis 30. Juni

Budgetneutrale Vorhaltevergütung

Jährlicher 
Zyklus ab 

2026

Erstmalige Ausgliederung der 
Vorhaltevergütung im DRG-Katalog 

InEK: Vorlage eines 
Konzeptes zur 

Vorhaltevergütung bis    
30. September 2025

Optionale Einführung 2025/26 nicht dargestellt

Länder ordnen 
standortbezogene LG 

bis 31. Oktober zu
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Hybrid-Versorgung & Ambulantisierung

Sektorenübergreifende Versorgung / Hybrid-DRGs

„Wir stärken die sektorenübergreifende Versorgung. Im Zuge dessen entwickeln wir 
sektorenunabhängige Fallpauschalen (Hybrid-DRGs) weiter und ermöglichen sie umfassend. 
Damit verschränken wir Angebote im ambulanten und stationären Bereich.“ (Z. 3391-3393)

▪ Grundsätzlich sinnvoll, Verbesserung notwendig

▪ Stopp der aktuellen Ausweitung 

▪ DKG-Konzept: Klinisch-ambulante Leistungen

▪ Getrennte DRG-Kalkulation (Lang-/Kurzlieger)

▪ Risikoadjustierte Ambulantisierung
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Ärztliche Personal-
bemessung § 137m SGB V

BÄK und BMG stimmen Konzept ab – ohne Frist

BMG beauftragt bis 31. März 2025 Erprobung – 
Abschlussbericht 6 Monate nach Beauftragung 

Krankenhäuser sind zur Beteiligung verpflichtet

Im Anschluss: zustimmungspflichte RVO zur 
Umsetzung

Personalbemessung 
weiterer Berufsgruppen    § 

137n SGB V
Erarbeitung von Empfehlungen für weitere 

Personalbemessungen für weitere 
Gesundheitsberufe in der unmittelbaren 

Patientenversorgung

bis 31. Mai 2025 Konzept für Arbeitsweise und 
Organisation sowie Geschäftsordnung – 

Geschäftsstelle beim GKV-SV

bis 30. September 2025 Einrichtung einer 
Kommission (DKG, GKV, PKV, Gesundheitsberufe, 

Wissenschaft) - Einvernehmen mit dem BMG 
herzustellen

Weitere Personalvorgaben auch im KHVVG verankert

G-BA 
Mindestvorgaben zur 
ärztlichen 
Personalausstattung 
bleiben unberührt



DISKUTIEREN. ENTSCHEIDEN. HANDELN. 11

Zwischenfazit KHVVG: es besteht 
Handlungsbedarf
Nachbesserungen in zentralen Regelungsbereichen

1. Vorhaltefinanzierung aussetzen &  Alternativen nutzen

2. Hybrid-DRGs: notwendige Neuausrichtung

3. Mindestvorhaltezahlen: Orientierungsmaßstab, keine starre Planungshürde

4. Onkochirurgische Verbotsliste: ersatzlose Streichung & Mindestmengen bei komplexen OPs

5. SüV als verlässliche Planungsgrundlage & aufwandsgerechte Finanzierung

6. Krankenhaus-Transparenzverzeichnis: Korrektur von Fehlentwicklungen

7. LG & Strukturvorgaben: Schaffung von Felixibilisierung & Kohärenz 
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Aktuelle politische Entwicklungen

Dialog mit 
Selbstverwaltungspartnern und 

den Ländern seitens der 
Bundesgesundheitsministerin 

erwünscht – DKG steht bereits in 
engem Austausch

Referentenentwurf und 
Verbändebeteiligung für Juli 2025 

angekündigt → Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens

 evtl. Ende 2025/ Anfang 2026

4 Mrd. Euro Soforthilfe für die 
Krankenhäuser 

(Rechnungszuschlag)

BMG: Es soll ein Krankenhausreform-
Anpassungsgesetz auf den Weg 

gebracht werden



DKI-Umfrage unter den deutschen 
Krankenhäusern – prognostizierte 
Auswirkungen der Krankenhausreform
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Wer verliert & wer gewinnt Leistungsgruppen?
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Personalvorgaben der Leistungsgruppen



DISKUTIEREN. ENTSCHEIDEN. HANDELN. 16

Wer verliert und wer gewinnt Fälle?
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Die Krankenhäuser vermuten unzureichende 
Finanzierung 
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Keine Entbürokratisierung vorhanden?
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Ohne Änderungen am KHVVG droht 
weiterer Bürokratieaufwuchs → > 5000 
Stellen werden zusätzlich benötigt.
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Bürokratieabbau

Bürokratieentlastungsgesetz

„Wir verringern Dokumentationspflichten und 
Kontrolldichten durch ein Bürokratieentlastungsgesetz 
im Gesundheitswesen massiv, etablieren eine 
Vertrauenskultur und stärken die Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit der Professionen, statt sie mit 
Bürokratie aus Gesetzgebung und Selbstverwaltung zu 
lähmen.“ (Z. 3493-3496)

▪ Zeitnah umsetzen

▪ Vorschläge der DKG im Positionspapier



DISKUTIEREN. ENTSCHEIDEN. HANDELN.

• Status quo – DKI Blitzumfrage: durchschnittliche Bürokratiebelastung/Tag
      = 2,7h beim pflegerischen Personal der Krankenhäuser

• Positive Auswirkungen von Entbürokratisierung: 

       

Entbürokratisierung als eine der zentralen 
Strategien gegen den Fachkräftemangel

Quelle: DKI – Blitzumfrage Juli 2024, Aktuelle Bürokratiebelastung in den Krankenhäusern – nur Allgemeinkrankenhäuser

Mehr Zeit für die 
Patientenversorgung

Effizienterer

Personaleinsatz

Höhere Arbeits-
zufriedenheit

1 Stunde weniger Bürokratie pro Tag 
≈ 47.000 VK Pflegedienst

≈ 21.600 VK ärztlicher Dienst

Bürokratieabbau um Fachkräftepotenzial 
voll auszuschöpfen
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Pflegepersonal

Pflegereform 

„Kurzfristig bringen wir Gesetze zur Pflegekompetenz, Pflegeassistenz und zur Einführung der 
‚Advanced Practice Nurse‘ auf den Weg und sichern den sogenannten ‚kleinen Versorgungsvertrag‘ 
rechtlich ab.“ (Z. 3488-3490)

▪ Gesetze zur Pflegekompetenz, Pflegefachassistenz und zur 
Einführung der ‚Advanced Practice Nurse‘ wurden von der 
DKG gefordert

▪ Referentenentwurf Pflegekompetenz: 25.06.2025

▪ Referentenentwurf Pflegefachassistenz: 26.06.2025
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• Bundesweite Vereinheitlichung der Ausbildung – Schaffung eines eigenständigen und klaren Berufsbildes

→ Bisher 27 landesrechtlich geregelte Ausbildungen zur Pflegehilfe & Pflegeassistenz!

• Dauer: 18 Monate, Ausbildung in Teilzeit möglich

• Zugangsvoraussetzung: Hauptschulabschluss 

→ Bei positiver Prognose der ausbildenden Einrichtung Zulassung auch ohne Schulabschluss möglich 

DKG-Position: Durchlässigkeit & Anrechenbarkeit auf die dreijährige generalistische Ausbildung

Pflegefachassistenzeinführungsgesetz

Ca. 08/2025: 
Beschluss des 

Gesetzes von der 
Bundesregierung

Ca. 10/2025: 
angestrebte 

Verabschiedung 
im Bundestag

Spätherbst 2025: 
angestrebte 

Zustimmung des 
Bundesrates

Bis Ende 2025: 
angestrebtes 
Inkrafttreten

2026: 
Vorbereitung der 

Umsetzung

Ab 2027: 
Ausbildungs-

beginn

BMG - HSK 2025 
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Pflegekompetenz – Stärkung der beruflichen 
Kompetenzen & Befugnisse

Befugnis zur 
eigenverantwortlichen 

Heilkundeausübung durch 
Pflegefachpersonen (§ 4a 

PflBG, § 15a SGB V Entwürfe) 

Referentenentwurf & 
Beteiligungsverfahren 

Sommer 2025: 
Kabinett

Parlamentarisches 
Verfahren: zweites 

Halbjahr 2025

01.01.2026: 
geplantes 

Inkrafttreten

Bis Juli 2027: 
Erarbeitung 

Katalog 
(vertragsärztl. 

Bereich)

Bis Juli 2028: 
Erarbeitung 

Katalog 
(Krankenhaus-

bereich)

Heilkundliche Kompetenzen 
in der beruflichen oder 

hochschulischen Ausbildung 
– in der Fachweiterbildung – 

in einem Studium (PflBG)

Vereinbarung eines Katalogs 
an Leistungen (§ 73d SGB V, 
§ 112 a SGB V  - Entwürfe)

Katalog: Vereinbarung zwischen 
Partnern der Selbstverwaltung – 

DKG, GKV-SV, PKV

Entwicklung eines Muster-Scope 
of Practice (§ 8 Abs. 3c SGB XI) 

über ein Modellprogramm

Stärkung der Vertretung der 
Pflegeberufsgruppe: § 118 a 

SGB XI (Entwurf)

BMG - HSK 2025 
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• Hoch qualifizierte & spezialisierte Expert:innen der Pflege

• Ausrichtung auf die Versorgungsbedarfe in Deutschland (z.B. Prävention und Gesundheitsförderung, 
Management chron. Erkrankungen, gesundheitliche Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen) 

• Eigenes Tätigkeitsfeld in klinischer Praxis 

• Ausübung von  Pflegeforschung und Wissenschaft

• Ziel: Schaffung einer Qualifikation für bestimmte Versorgungssituationen & Verbesserung der 
Versorgungsqualität

→ Aufgrund paralleler Fragestellungen (eigenverantwortliche Heilkundeausübung & leistungsrechtlich) 
wurde in der 20. Legislaturperiode vorgelagert das PKG-Verfahren gestartet 

Advanced Practice Nurse – hohe 
Expertise in der Pflegeberufsgruppe

BMG - HSK 2025 
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Krankenhauspersonal

Personalbemessung

„Wir ermöglichen den kompetenzorientierten Fachpersonaleinsatz und die eigenständige 
Heilkundeausübung. Dazu gehört eine geeignete Personalbemessung im Krankenhaus und in der 
Pflege.“ (Z. 3591-3593)

▪ Von neuen Personalbemessungsinstrumente nach § 137m und 
§ 137n SGB V ist abzusehen 
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▪ Letztentscheidung über den konkreten 
Personaleinsatz in der Hand der Krankenhäuser 
→ Ganzhausansatz anstatt PPUGV

▪ Flexibilisierung & Deregulation Psychiatrie- und 
Psychosomatik-Richtline (PPP-RL) 

▪ Neue Personalbemessungsinstrumente nur mit 
Empfehlungscharakter 

▪ Personalvorgaben der LG müssen zu den 
Versorgungsnotwendigkeiten passen

Effizienter Personaleinsatz anstatt kleinteiliger 
Personalvorgaben
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Zeitenwende in der Gesundheitspolitik



Herzlichen Dank!

Prof. Dr. med. Henriette Neumeyer

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. 
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Anschrift: Wegelystraße 3 | 10623 Berlin
E-Mail: GB-I@dkgev.de
Website: www.dkgev.de



Die Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. ist ein gemeinnütziger 
Interessen- und Dachverband von Spitzen- und Landesverbänden 
der Krankenhausträger. Sitz der DKG ist in Berlin.

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Anschrift: Wegelystraße 3 | 10623 Berlin 
Telefon: +49 (30) 39801-1024
Telefax: +49 (30) 39801-3021
E-Mail: r.staehler@dkgev.de
Website: www.dkgev.de

© DKG – Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Impressum
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Gesundheitscampus 
Universitätsmedizin 

Frankfurt Rhein-Main

Interprofessionell Gemeinsam Lernen.



Sicherung der Gesundheit 

2

 Vielseitige Ausbildungsstätte – breites

Ausbildungsangebot 

 Großes Studienangebot durch den Fachbereich 

Medizin

 Demografische Entwicklung und prognostisch 

steigender Bedarf an Fachkräften

 Mangelnde Refinanzierung – Knappheit an 

öffentlichen finanziellen Mittel

 Größtes und wichtigstes Bildungszentrum in 

Frankfurt und in der Region

 Vorrausschauende und effiziente Nutzung aller 

Ressourcen von Personal und Raum

 Ausreichend & exzellent ausgebildete Fachkräfte –

für Lehre, Forschung und Gesundheitswesen

Gegenwart Zukunft



So ist die Zukunft…

33



Der Campus

444

AUSBILDUNG & LEHRE

Unsere Benefits für die Zukunft: 

Wir bieten eine Ausbildung und ein Studium, die nachhaltig, 

zukunftsorientiert und auf individuelle Bedürfnisse 

ausgerichtet sind.

 9 Studiengänge 

 14 Ausbildungsprogramme

 8 Weiterbildungsprogramme

 Anerkennungskurse

 ca. 608 Auszubildende

 ca. 4.186 Studierende

 ca. 226 Weiterbildungsteilnehmende

 ca. 120 Mitarbeitende

 1 Campus auf ca. 4.285 m²

 44 Seminarräume auf ca. 2.327 m²

 5 Hörsäle

 1 Simulationszentrum auf ca. 500 m²

 1 Virtual Reality Labor

 8 Themenräume

 3 IGeL Stationen



Die DNA des Gesundheitscampus

55

Interprofessionell   

Gemeinsam Lernen

Gemeinsam Lernen von Beginn an bedeutet: 

 Gemeinsame Lehr- & Lernorte

 Strukturierte Methodenvielfalt in der Lehre

 Übergreifender Pool an pädagogischem 

Fachpersonal



Die DNA der Universitätsmedizin Frankfurt

66

Interprofessionell gemeinsam   

Patientinnen und Patienten

versorgen

 Wissenstransfer und besseres Verständnis für 

die Arbeit des anderen

 Gemeinsames Wissen und medizinische 

Versorgungsansätze

 Bessere Kommunikation und Sicherheit für alle

 Hohes Verständnis für die gemeinsame 

Aufgabe



Interprofessionalität

 Übereinanderlegen von Curricula 

 Ausbau der Optionen der interprofessionellen Praxis (Simulation und IGeL-Stationen)

 Übertragung und Ausbau auch im Bereich der Fort- und Weiterbildungen

 Messbarkeit von Effizienz, Grad der Interprofessionalität & Wirksamkeit in der Praxis
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Organigramm Gesundheitscampus
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DER GESUNDHEITSCAMPUS UMFASST

INTERPROFESSIONELLE AUSBILDUNG –

THEORIE UND PRAXIS VEREINT

Institut für 

Medizindidaktik und 

Simulation

DAS IGEL-Konzept:

Interprofessionelle

Ausbildungsstationen in den Kliniken

Simulationszentrum &

Lehrklinik mit

Themenräumen und VR

Interprofessionelles

Interims-Theoriegebäude



Entwicklungspfad Gesundheitscampus
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Fazit

1111

Wichtig für die Zukunft der 

Universitätsmedizin : Strategie für das 

Weiterentwickeln von Studiengängen und die 

Verzahnung mit Fachweiterbildungen. 

Resilienz in der Lehre - durch 

zunehmenden Grad der Verzahnung

Hohe Attraktivität – Anfragen für

externe Kooperationen nehmen 

stetig zu. 

Wir sehen den Campus als ein 

integriertes und wachsendes 

System.

Strukturiert Bedarfe aus den 

Kliniken & Instituten und ermöglicht 

deren zügige Realisierung.  

Alleinstellungsmerkmal für 

Universitätskliniken – Verzahnung von 

Forschung, Lehre und Patientenversorgung.



Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!
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www.vpuonline.de 



Rahmenverträge für befristete bestellte Vorstandsmitglieder 
- Alle 5 Jahre wieder … (gibt es erneut was zu verhandeln) -

• In den Ministerialbehörden gibt es eine Übersichtsliste zur 
Vergütungshöhe, Nebenleistungen für die PD‘s der Uniklinken

• Teilweise veröffentlichen Bundesländer die Vergütung ihrer Vorstände (u.a. BW). Diese 
sind nicht aktuell (z.B. Boni für 2023 im werden ausgeschüttet in 2024) 

• Jede/r kommt in die Situation sein Entgelt frei zu verhandeln incl. Zusatzleistungen 

Vorschlag: 

• Bei der GF / Vorstand oder Vertretung für den Personalausschuss wird eine aktuelle 
Liste hinterlegt (freiwillig) mit den Leistungen aus dem Bestellungsvertrag (Stellv. PD?)

• Bei Verhandlungen (Neu / Verlängerung) könnte die Übersicht zur Verfügung gestellt 
werden. 

• Für eine frei werdende Funktion im Personalausschuss würde ich mich bewerben



Weiterbildung Notfallpflege (1) – Qualitätsanforderungen 

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA*) definiert Strukturqualitätsanforderung zur 
Notfallversorgung. Für Krankenhäuser der erweiterten Notfallversorgung gelten ab 
01.01.26 (§ 9 Nr.2) unter § 9 genannten Anforderungen an Anzahl und Qualifikation 
des vorzuhaltenden Fachpersonals ab 01.01.26
• Es sind jeweils ein verantwortlicher Arzt und eine Pflegekraft benannt, die fachlich, räumlich 

und organisatorisch eindeutig der Versorgung von Notfällen zugeordnet sind und im Bedarfsfall 
in der Zentralen Notaufnahme verfügbar sind. 

• Der unter Nummer 1 genannte Arzt verfügt über die Zusatzweiterbildung „Klinische Notfall-
und Akutmedizin“ und die unter Nummer 1 genannte Pflegekraft verfügt über die Zusatz-
qualifikation „Notfallpflege“, sobald die jeweiligen Qualifikationen in diesem Bundesland
verfügbar sind (Stand BW seit 2000 → UKT Mai-25: 8 Personen (VK–Anteil = 4,7 VK ) 

• Es ist jeweils ein Facharzt im Bereich Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie innerhalb von 
maximal 30 Minuten am Patienten verfügbar. 

• Das unter den Nummern 1 bis 3 genannte Personal nimmt regelmäßig an fachspezifischen 
Fortbildungen für Notfallmedizin teil



Weiterbildung Notfallpflege (2) – Übergangsregeln 

Sachsen ermöglicht verkürzten Fachweiterbildung bis Ende 2026. Voraussetzungen: 
a) Berufsabschluss als Gesundheits- und (Kinder)Krankenpfleger/-in
b) 5 Jahre Vollzeit beschäftigt in klinischer Notaufnahme (bei Teilzeit entsprechend länger) 

Umfang/Ablauf: 
• - Theorie: 248 x 45‘ je UE (Fach-WB = 720 UE) 
• - Praxis:    160 Stunden (Intensiv [60]; Rettungsdienst [40]; Anästhesie [60] )
• - Erfolgreicher Abschluss berechtigt zum Führen der WB-Bezeichnung 

Fachexperte/-in für Notfallpflege nach § 23 Abs.1 Sächs.GfbWBVO

Anerkennung im fremden Bundesland: 
• Die Regelungen innerhalb der Landesverordnung (LV) basieren auf Grundlagen der DKG 
• Eine nach LV in Sachsen absolvierte WB muss im eigenen Bundesland (z.B. Bayern) durch 

die Behörde anerkannt werden. Hierbei handelt sich um eine Art Gleichstellung. 



SGB-V § 107 definiert Versorgung in Krankenhäuser, 
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (neu seit Dez. 2024)

(1) Krankenhäuser i. S. d. Gesetzbuches sind Einrichtungen, die der 
Krankenhausbehandlung oder der Geburtshilfe dienen 

(2) Fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, pflegefachlich unter 
ständiger pflegefachlicher Leitung stehen, über ausreichende ihrem 
Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische, pflegefachliche und therapeutische 
Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlichen Methoden arbeiten. 

• (3) Mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege, Funktions- und medizinisch-
technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und 
pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu 
leisten. 

Aufgabenteilung künftig: 
• Ärztliche Leitung sichert die klinische Versorgung mit Diagnostik und Therapie 
• Pflegefachliche Leitung sichert die Betreuung und Begleitung mit notwendiger 

pflegetherapeutischer Intervention, Beratung und Pflegeüberleitung



Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der 

Universitätsklinika (VPU) e.V.

www.vpu-online.de

Kontakt: info@vpu-online.de
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